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sen der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Re
publik zusammen. Sie gewährleistet bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben die Mitwirkung der Werktätigen und ihrer 
Kollektive und verbindet ihre Tätigkeit mit der gesellschaft
lichen Aktivität zur Durchsetzung der sozialistischen Gesetz
lichkeit und zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit.

(2) Die Staatsanwaltschaft hat die Eingaben der Bürger 
sorgfältig und schnell entsprechend den Rechtsvorschriften 
zu bearbeiten.

(3) Die Staatsanwaltschaft hat durch' ihre Aufsichtstätigkeit 
und Rechtspropaganda, insbesondere durch Erläuterung des 
politischen Inhalts des Rechts und die Vermittlung von 
Rechtskenntnissen, rechtserzieherisch zu wirken und damit 
zur Entwicklung und. Festigung des sozialistischen Rechtsbe
wußtseins beizutragen.

§5

(1) Die Staatsanwaltschaft wird vom Generalstaatsanwalt 
geleitet.

(2) Der Generalstaatsanwalt wird auf Vorschlag des Staats
rates von der Volkskammer für die Dauer ihrer Wahlperiode 
bis zu seiner Neuwahl durch die neugewählte Volkskammer 
gewählt.

(3) Der Generalstaatsanwalt ist der Volkskammer und zwi
schen ihren Tagungen dem Staatsrat verantwortlich und re
chenschaftspflichtig. Er kann von der Volkskammer Jederzeit 
abberufen werden. Der Staatsrat kann seine vorläufige Ab
berufung anordnen.

§ 6

(1) Die Staatsanwaltschaft wird nach dem Prinzip der Ein
zelleitung geleitet. Der Generalstaatsanwalt erläßt Anwei
sungen und gibt Weisungen, die für alle Staatsanwälte, 
Untersuchungsführer und anderen Mitarbeiter der Staatsan
waltschaft verbindlich sind.

(2) Beim Generalstaatsanwalt besteht als beratendes Organ 
ein Kollegium.

§ 7

(1) Der Generalstaatsanwalt nimmt an den Tagungen der 
Volkskammer teil. Er kann an den Sitzungen des Minister
rates teilnehmen.

(2) Der Generalstaatsanwalt leitet Ergebnisse und Schluß
folgerungen aus der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft dem 
Staatsrat, dem Ministerrat und anderen zentralen Staats
organen zu.

(3) Der Generalstaatsanwalt unterbreitet den zuständigen 
Staatsorganen Vorschläge zur Ergänzung, Änderung, Neu
fassung oder Auslegung von Rechtsvorschriften.

§ 8

(1) Dem Generalstaatsanwalt unterstehen die Staatsan
wälte der Bezirke, die Staatsanwälte der Kreise und die 
Militärstaatsanwälte. Ihnen ist die erforderliche Zahl von 
Staatsanwälten beigeordnet.

(2) . Jeder übergeordnete Staatsanwalt kann Sachen, für de
ren Bearbeitung ein nachgeordneter Staatsanwalt zuständig 
ist, selbst übernehmen oder einen anderen Staatsanwalt mit 
ihrer Bearbeitung beauftragen.

(3) Alle Staatsanwälte sind dem Generalstaatsanwalt so
wie den anderen ihnen übergeordneten Staatsanwälten ver
antwortlich und rechenschaftspflichtig.

§9

(1) Die Staatsanwälte der Bezirke und Kreise übermitteln 
den örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen sowie 
den Fachorganen der Räte Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit, 
die für den Schutz der sozialistischen Staats- und Gesell
schaftsordnung, des sozialistischen Eigentums und der Rechte 
der Bürger, für die Festigung der sozialistischen Gesetzlich
keit, Sicherheit und Ordnung im Territorium und für die 
Förderung der gesellschaftlichen Aktivität zur Lösung dieser 
Aufgaben bedeutsam sind.

(2) Die Staatsanwälte der Bezirke und Kreise erteilen den 
örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten auf der Grund
lage der Rechtsvorschriften Auskünfte und Informationen, 
die diese zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung verlangen.

(3) Die Staatsanwälte der Bezirke und Kreise sind berech
tigt, an den Tagungen der örtlichen Volksvertretungen und 
den Sitzungen ihrer Räte und Kommissionen teilzunehmen.

§10

(1) Die Militärstaatsanwälte nehmen die Aufgaben der 
Staatsanwaltschaft zur Festigung der sozialistischen Gesetz
lichkeit in ihrem Verantwortungsbereich wahr. Sie tragen 
dadurch zur Gewährleistung der militärischen Sicherheit der 
Deutschen Demokratischen Republik und zur Wahrung der 
Rechte und Erfüllung der Pflichten der Angehörigen der Na
tionalen Volksarmee, der Grenztruppen der Deutschen De
mokratischen Republik und der Organe des Wehrersatz
dienstes bei. Sie wirken im Rahmen ihrer Verantwortung an 
der Erziehung der Angehörigen der Nationalen Volksarmee, 
der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Organe des Wehrersatzdienstes zur gewissenhaften 
Einhaltung der Gesetze und anderen Rechtsvorschriften, der 
militärischen Befehle und anderen militärischen Bestimmun
gen sowie der militärischen Disziplin und Ordnung mit.

(2) Die Militärstaatsanwälte werten mit den Kommandeu
ren, Politorganen, militärischen Kollektiven und Leitungen 
der gesellschaftlichen Organisationen die Ergebnisse ihrer 
Aufsichtstätigkeit aus und unterstützen sie dadurch bei der 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung zur Gewährleistung von 
Gesetzlichkeit, militärischer Disziplin und Ordnung.

(3) Der Militäroberstaatsanwalt ist ein Stellvertreter des 
Generalstaatsanwalts.

(4) Den Militärstaatsanwälten sind Untersuchungsführer 
beigeordnet. Sie sind den Untersuchungsorganen gleichge
stellt.

§11

(1) Zur Lösung seiner Aufgaben arbeitet der Generalstaats
anwalt mit den zentralen Sicherheitsorganen, dem Ministe
rium der Justiz und dem Obersten Gericht zusammen. Die 
Zusammenarbeit dient insbesondere der koordinierten Be
kämpfung und Vorbeugung von Straftaten und anderen 
Rechtsverletzungen.

(2) Entsprechende Aufgaben nehmen die Staatsanwälte der 
Bezirke und Kreise wahr.

i
§12

(1) Die Staatsanwaltschaft ist für die Analyse der Krimi
nalität verantwortlich. Sie arbeitet dazu mit den Sicherheits
organen, den Gerichten und dem Ministerium der Justiz 
zusammen. Sie ist berechtigt, analytische Materialien ande
rer Organe anzufordern und zu verwerten.

(2) Der Generalstaatsanwalt führt die einheitliche Krimi
nalstatistik der Deutschen Demokratischen Republik. Der Ge-


